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Fragen der Bundesländer zur GWB - Beantwortung des Fragenkatalogs - Erlass 
 
 
Am 5.3.2010 fand im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie eine 
Besprechung der Abteilung II/ST5 mit dem Amt der Wiener und dem Amt der Oberösterreichischen 
Landesregierung zum Thema Auslegung der Bestimmungen im Zusammenhang mit der Richtlinie 
2003/59/EG beziehungsweise der im Güterbeförderungsgesetz 1995, im Gelegenheitsverkehrs-
Gesetz 1996 und in der Grundqualifikations- und Weiterbildungsverordnung – Berufskraftfahrer - 
GWB zu ihrer Umsetzung in österreichisches Recht ergangenen Regelungen statt. Bei dieser 
Gelegenheit wurde dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie ein 
Fragenkatalog der Bundesländer zu diesem Themenbereich überreicht. Die Beantwortung 
desselben ist nunmehr abgeschlossen und wird den Bundesländern zur Kenntnis gebracht. 
Zwecks Übersichtlichkeit wurde ein Inhaltsverzeichnis der alphabetisch gereihten Themen erstellt. 
Um eine einfache Lesbarkeit zu gewährleisten, wurde ein Abkürzungsverzeichnis angefügt. Im 
Anhang befindet sich eine Auflistung der bisher ergangenen gültigen Erlässe der Abteilung II/ST5. 
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1. Ausbildungsstätten 

1.1 E-Learning 
Mit Erlass BMVIT-167.533/0025-II/ST5/2010 zum Thema Ermächtigung von Ausbildungsstätten 
gemäß § 13 GWB im Zusammenhang mit E-Learning beziehungsweise Blended Learning wurde 
den Bundesländern die Rechtsansicht des bmvit zu diesem Thema zur Kenntnis gebracht. 

1.2 Festlegung der Kriterien für Ausbilder 
Das Amt der Nö. LReg ersucht um Festlegung von zusätzlichen Kriterien für Ausbilder im Rahmen 
der Erteilung einer Ermächtigung gemäß § 13 GWB zur Vermeidung von Divergenzen zwischen 
den Bundesländern. 

Die „Arbeitsgruppe Berufskraftfahrer“, die aus VertreterInnen der WKO, des ARBÖ, des ÖAMTC, 
des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, der BAK und des ÖGB zusammengesetzt war, hat bereits 
im April 2006 ein Curriculum erarbeitet, das unter anderem auch die Qualifikation der Ausbilder im 
Rahmen der WB behandelte. Die darin festgelegte Qualifikation für Ausbilder war nach Ansicht des 
bmvit so spezifisch, dass nur Teile davon in die GWB übernommen werden konnten, da ansonsten 
die Gefahr bestanden hätte, dass durch die Einschränkung auf bestimmte Berufsgruppen (wie 
Ausbilder zum Berufskraftfahrer und Fahrlehrer) und die Festlegung von weiteren, für diese zu 
erfüllenden Kriterien, der in Frage kommende Personenkreis für Ausbilder i.S. von § 13 Abs. 3 
GWB beträchtlich geschrumpft wäre und dies womöglich zu einem Ausbildermangel geführt hätte. 

1.3 Kursgröße 
Das Amt der Bgld. LReg fragt an, welche Höchstteilnehmerzahlen für die WB genehmigt werden 
sollen. 

Der RL 2003/59/EG sind keine Anhaltspunkte für eine bestimmte Kursgröße im Zusammenhang 
mit der Absolvierung von WB-Einheiten zu entnehmen, doch wird die Anzahl der Teilnehmer an 
einem WB-Modul in der Regel vom Qualifizierungs- und Ausbildungsprogramm für das jeweils zu 
unterrichtende Sachgebiet, dem Lehrmaterial und den Unterrichtsmitteln für die praktische 
Ausbildung abhängen. Auch in § 64b KDV 1967, der die Fahrschulausbildung in Fahrschulen 
regelt, sind keine Höchstteilnehmerzahlen für die theoretische und praktische Ausbildung 
festgelegt. 

1.4 Überprüfung der Ausbildungsstätten durch die Behörde 
Das Amt der Bgld. LReg fragt an, ob eine Überprüfung der Ausbildungsstätten durch die Behörde 
grundsätzlich vorgesehen ist und ob Außenkurse, die direkt in den Geschäftsräumlichkeiten von 
Firmen (Frächter) abgehalten werden, überprüft werden sollen und wenn ja, nach welchen 
Kriterien. 

Anhang I, Abschnitt 5, Z 5.2.2. der RL 2003/59/EG normiert, dass die zuständige Behörde 
bevollmächtigte Personen zur Teilnahme an den Aus- und Weiterbildungskursen der anerkannten 
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Ausbildungsstätten entsenden können muss; sie muss ein Aufsichtsrecht über die zugelassenen 
Ausbildungsstätten in Bezug auf die eingesetzten Mittel und den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und der Prüfungen ausüben können; 

Da die RL ein Aufsichtsrecht durch die zuständige Behörde vorsieht, steht es den zuständigen 
Abteilungen in den Ämtern der LRegen frei, (sinnvollerweise stichprobenmäßige) Überprüfungen 
bei ermächtigten Ausbildungsstätten durchzuführen. Das bmvit hat eine ausdrückliche Festlegung 
des Aufsichtsrechts in § 13 der GWB für die nächste Novellierung vorgemerkt. 

Was die Überprüfung von Außenkursen, die direkt in den Geschäftsräumlichkeiten von Firmen 
(Frächtern) abgehalten werden betrifft, so wird auf den Punkt 1.6 „Unregelmäßige Außenkurse 
direkt bei Firmen“ verwiesen. Nach Ansicht des bmvit dürfen diese gar nicht erst zugelassen 
werden, wodurch sich die Frage nach der Überprüfung derselben erübrigt. 

1.5 Übungsplatz 
Das Amt der Bgld. LReg fragt an, ob für die Ermächtigung als Ausbildungsstätte ein Übungsplatz 
erforderlich ist oder ob praxisbezogene Tätigkeiten im Rahmen von Sachgebieten wie zB 
Ladungssicherung auch auf Straßen mit öffentlichem Verkehr geübt werden können. 

Die in Anhang I, Abschnitt 5 Z 5.1.3. der RL 2003/59/EG normierten Zulassungskriterien für 
Ausbildungsstätten für die GQ und die WB legen fest, dass dem Zulassungsantrag Unterlagen, die 
Unterrichtsorte, Lehrmaterial, Unterrichtsmittel und einen Fuhrpark umfassen, beizufügen sind. 
§ 13 Abs. 2 Z 3 GWB normiert, dass dem schriftlichen Antrag auf Zulassung als Ausbildungsstätte 
für die WB Angaben zu den Unterrichtsorten, zum Lehrmaterial, zu den für die praktische 
Ausbildung bereitgestellten Unterrichtsmitteln und zu den eingesetzten Ausbildungsfahrzeugen 
beizufügen sind. 

Weder in der RL noch in der GWB ist vorgesehen, dass eine Ausbildungsstätte über einen 
Übungsplatz verfügen muss. Unter Beachtung der verkehrsmäßigen Gegebenheiten können 
praxisbezogene Tätigkeiten im Rahmen von Sachgebieten wie zB Ladungssicherung sowie die 
zentralen Ausbildungsschwerpunkte „Verkehrssicherheit“ und „rationellerer Kraftstoffverbrauch“ 
auch auf Straßen mit öffentlichem Verkehr geübt werden. Weiters muss die antragstellende 
Ausbildungsstätte gemäß Anhang 1 Abschnitt 5 Z 5.1.1. RL 2003/59/EG dem Zulassungsantrag 
Unterlagen über ein angemessenes Qualifizierungs- und Ausbildungsprogramm, in dem die 
unterrichteten Themengebiete präsiziert sowie die geplante Durchführung und die 
Unterrichtsmethoden angegeben werden, beifügen. In Umsetzung der RL wurde in § 13 Abs. 2 Z 1 
GWB normiert, dass dem schriftlichen Antrag auf Zulassung als Ausbildungsstätte für die WB 
neben anderen Unterlagen auch ein Ausbildungsprogramm beizufügen ist, in dem die zu 
unterrichtenden Sachgebiete gemäß Anlage 1 sowie die geplante Durchführung und die 
Unterrichtsmethoden näher darzustellen sind. 
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1.6 Unregelmäßige Außenkurse direkt bei Firmen 
Das Amt der Oö. LReg fragt an, ob Weiterbildungen direkt bei Firmen in Form von unregelmäßigen 
„Außenkursen“ durchgeführt werden dürfen und ob in diesem Fall eine reine Meldepflicht ohne 
Bescheiderlassung ausreicht. 

Die RL 2003/59/EG schreibt in Anhang I Abschnitt 5 Z 5.1.3 (Zulassung für GQ und WB) vor, dass 
dem Zulassungsantrag Unterlagen, die Angaben zu den Unterrichtsorten, zum Lehrmaterial, zu 
den für die praktische Ausbildung bereitgestellten Unterrichtsmitteln und zum eingesetzten 
Fuhrpark enthalten, beizufügen sind. Daraus geht hervor, dass die WB primär in Form eines 
Klassenraumtrainings an fixen Unterrichtsorten durchgeführt werden soll. 

Gemäß § 13 Abs. 1 GWB ist eine Ermächtigung zu erteilen, wenn die antragstellende 
Ausbildungsstätte im Hinblick auf die zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten über 
ausreichendes und qualifiziertes Lehrpersonal, geeignete Schulungsräume und Lehrmittel verfügt. 

Somit muss für jede Ausbildungsstätte an der die WB durchgeführt werden soll, ein Antrag gestellt 
werden, der die Voraussetzungen gemäß § 13 GWB erfüllen muss. Erst dann kann die 
entsprechende Ermächtigung als Ausbildungsstätte erteilt werden. Bei Außenkursen stellt sich das 
Problem, dass nicht der "Ausbilder", sondern die "Ausbildungsstätte" zuzulassen ist, da laut RL 
2003/59/EG ganz bestimmte – neben anderen auch räumliche - Kriterien erfüllt sein müssen. 
Wenn die antragstellende Ausbildungsstätte über keine ständigen Räumlichkeiten verfügt, ist es 
nach Meinung des bmvit nicht möglich, eine Zulassung zu erteilen. 

2. FQN 

2.1 Fahrer von Abschleppdiensten 
Das Amt der Oö. und das Amt der Ktn. LReg fragen an, inwieweit Fahrer von 
Abschleppdiensten einen FQN benötigen. Das Amt der Ktn. LReg fragt an, ob 
Werkstattmitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tätigkeit zu Reparatur- und Wartungszwecken zeitlich 
nachrangig Abschleppfahrten durchführen, den Regelungen der GWB bzw. des § 19 GütbefG 
unterliegen. 

Sofern das Fahrzeug eines Abschleppdienstes § 1 Abs. 1 GütbefG unterliegt, besteht für die 
Durchführung derartiger Abschleppfahrten nach § 2 GütbefG eine Konzessionspflicht. Gemäß 
§ 1 Abs. 4 GütbefG sind Güter körperliche, bewegliche Sachen, auch wenn sie keinen 
Verkehrswert haben. Abgeschleppte Fahrzeuge sind körperlich und beweglich und haben auch 
einen Verkehrswert. Somit sind Abschleppdienste ein Beförderungsunternehmen, wenn auch nicht 
im herkömmlichen Sinn, und die betreffenden Fahrer benötigen wie alle anderen Fahrer von 
Fahrzeugen gemäß § 1 Abs. 1 GütbefG einen FQN gemäß § 19 GütbefG. 

Was die Durchführung von Abschleppfahrten durch Werkstattmitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit 
zu Reparatur- und Wartungszwecken betrifft, so fallen diese nicht unter die Ausnahmeregelung 
des § 19 Abs. 3 Z 3 GütbefG, da die Kraftfahrzeuge nicht zum Zweck der technischen Entwicklung 
beziehungsweise zu Reparatur- oder Wartungszwecken Prüfungen auf der Straße unterzogen 
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werden, sondern von einem Abschleppfahrzeug abgeschleppt werden. Auch Werkstattmitarbeiter, 
die ein Abschleppfahrzeug lenken, das § 1 Abs. 1 GütbefG entspricht, benötigen einen FQN 
gemäß § 19 GütbefG. 

2.2 Fahrer, die bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstgeber beschäftigt 
sind 
Das Amt der Ktn. LReg und das Amt der Stmk. LReg fragen an, inwieweit die GWB auf Fahrer, die 
bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstgeber beschäftigt sind, anzuwenden ist. Das Amt der Oö. 
LReg möchte wissen, ob Lenker von Fahrzeugen, die zur Müllbeseitigung eingesetzt werden, 
einen FQN benötigen. 

§ 1 Abs. 2 GewO normiert, dass eine Tätigkeit gewerbsmäßig ausgeübt wird, wenn sie 
selbständig, regelmäßig und in der Absicht betrieben wird, einen Ertrag oder sonstigen 
wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, gleichgültig für welche Zwecke dieser bestimmt ist. Bei 
speziellen kommunalen Tätigkeiten, wie Müllabfuhr, Winterdienst, Kanalbetreuung etc., handelt es 
sich nicht um gewerbsmäßige Beförderungen von Gütern gemäß § 1 Abs. 1 GütbefG, da sie nicht 
in der Absicht betrieben werden, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen. 
Somit unterliegen diese Tätigkeiten nicht dem GütbefG und die Fahrer benötigen daher keinen 
FQN. 

Jedoch benötigen sonstige C- und D-Lenker, die bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstgeber 
beschäftigt sind und für diesen Beförderungstätigkeiten im Sinne des GütbefG, GelverkG und KflG 
durchführen, somit also als Beschäftigte eines Gewerbebetriebs tätig sind, wie jeder andere 
Berufskraftfahrer einen FQN. 

2.3 Güterbeförderungen in der Land- und Forstwirtschaft 
Das Amt der Ktn. LReg fragt an, ob Fahrer, die in der Land und -Forstwirtschaft oder Fischzucht 
eingesetzt werden von den Bestimmungen der GWB und dem GütbefG befreit sind 
beziehungsweise, ob Fahrer von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen unter diese Regelungen 
fallen. 

§ 1 Abs. 1, zweiter Satz GütbefG normiert, dass dieses nicht für Fuhrwerksdienste gilt, auf die die 
GewO gemäß ihrem § 2 Abs.1 Z 2 nicht anzuwenden ist. Gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 GewO ist diese 
auf die Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft gemäß § 2 Abs. 4 GewO nicht anzuwenden. 
In § 2 Abs. 4 Z 5 GewO sind jene Fuhrwerksdienste, die unter das Nebengewerbe der Land- und 
Forstwirtschaft fallen, taxativ aufgezählt. Nur auf die in dieser Bestimmung angeführten 
Fuhrwerksdienste ist die GewO und in der Folge daher auch das GütbefG nicht 
anzuwenden. Daraus folgt, dass Güterbeförderungen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
nur dann nicht den Bestimmungen des GütbefG unterliegen, wenn dies Fuhrwerksdienste mit 
hauptsächlich im eigenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb verwendeten 
o selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, 
o Zugmaschinen, 
o Motorkarren und 



 

  9 

o Transportkarren, 
o die ihrer Leistungsfähigkeit nach den Bedürfnissen des eigenen land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebes entsprechen, 
o für andere land- und forstwirtschaftliche Betriebe in demselben Verwaltungsbezirk oder 
o in einer an diesen Verwaltungsbezirk angrenzenden Ortsgemeinde 
o zur Beförderung 
o von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen, 
o von Gütern zur Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke 
oder 
o von Gütern, die der Tierhaltung dienen, 
zwischen Wirtschaftshöfen und Betriebsgrundstücken oder zwischen diesen und der 
nächstgelegenen Abgabe-, Übernahme-, Verarbeitungs- oder Verladestelle sind. 

Güterbeförderungen im land- und forstwirtschaftlichen Bereich, die nicht unter die in § 2 Abs. 4 Z 5 
GewO aufgezählten Fuhrwerksdienste fallen, sind nach Ansicht des bmvit, sofern die 
Voraussetzungen des § 10 GütbefG vollständig erfüllt sind, Güterbeförderungen im Rahmen des 
Werkverkehrs gemäß § 1 Abs. 1 erster Satz GütbefG. In diesem Fall sind sämtliche Regelungen 
– mit Ausnahme der Konzessionspflicht gemäß § 4 Z 3 - des GütbefG anzuwenden. Für 
Güterbeförderungen im Rahmen des Werkverkehrs ist auch die Absolvierung einer GQ 
beziehungsweise einer WB zwecks Erlangung eines FQN erforderlich. 

Fahrer von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen fallen unter die in § 2 Abs. 4 Z 5 GewO 
aufgezählten Fuhrwerksdienste als Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft und benötigen 
somit keinen FQN, da auf diese die GewO gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 und das GütbefG gem. § 1 Abs. 1 
letzter Satz nicht anzuwenden sind. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass mit einer 
selbstfahrenden Arbeitsmaschine aufgrund ihrer Zweckbestimmung kein Personen- oder 
Gütertransport möglich ist. Gemäß § 2 Abs. 1 Z 21 KFG ist eine selbstfahrende Arbeitsmaschine 
ein Kraftfahrzeug, das nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich oder vorwiegend zur 
Durchführung von nicht in der Beförderung von Personen oder Gütern auf Straßen bestehenden 
Arbeitsvorgängen bestimmt ist. 

2.4 Hauptbeschäftigung GütbefG 

2.4.1 Grundsätzliches 

Das Amt der Oö. LReg ersucht um Klarstellung durch das bmvit, wer überhaupt einen FQN 
benötigt. Das Amt der Ktn. LReg fragt an, wann die Ausnahmeregelung für Fahrer, deren 
Hauptbeschäftigung keine Fahrtätigkeit ist und die Material oder Ausrüstung befördern, das sie zur 
Berufsausübung verwenden, gilt. Das Amt der Ktn. LReg und das Amt der Tir. LReg fragen an, wie 
bei Verkehrskontrollen nachgewiesen werden kann, dass es sich beim Führen des KFZ nicht um 
die Hauptbeschäftigung des Fahrers handelt. Das Amt der Tir. LReg befürchtet v.a. Probleme bei 
Kontrollen ö. Fahrer im Ausland. 

§ 19 Abs. 3 Z 7 GütbefG normiert, dass Lenker von Kraftfahrzeugen zur Beförderung von Material 
oder Ausrüstung, das der Lenker zur Ausübung seines Berufs verwendet, sofern es sich beim 
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Lenken des Fahrzeugs nicht um die Hauptbeschäftigung des Fahrers handelt, keinen FQN 
mitzuführen und auf Verlangen den Aufsichtsorganen auszuhändigen haben. 

Das bedeutet, dass jene LKW-Lenker, die lediglich aushilfsweise oder um vor Ort ihre 
Hauptbeschäftigung ausüben zu können Transporte durchführen und ursprünglich für eine andere 
Funktion eingestellt wurden, unter die Ausnahmeregelung des § 19 Abs. 3 Z 7 GütbefG fallen und 
daher keinen FQN benötigen. Es wird also darauf ankommen, ob die Erbringung einer 
Beförderungsleistung an sich den primären Gegenstand der Tätigkeit des Fahrers darstellt oder ob 
„Güter“ – wie etwa Ersatzteile bei Handwerksbetrieben oder Servicetechnikern – lediglich im 
Rahmen der sonstigen Tätigkeit mitgeführt werden. 

Diese Bestimmung des GütbefG hat ihren Ursprung in Artikel 2 der RL 2003/59/EG über die GQ 
und WB der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- und Personenkraftverkehr, die 
diesbezüglich keine weiterführenden Regelungen enthält; dementsprechend legt auch das 
GütbefG keine Kriterien fest, die für die Bestimmung der Hauptbeschäftigung eines Lenkers 
herangezogen werden können. Aus diesem Grund kann das bmvit auch nicht festlegen, wie 
beziehungsweise mit welchem Dokument im Rahmen von Verkehrskontrollen nachgewiesen 
werden kann, dass der betreffende LKW-Lenker kein Berufskraftfahrer im Sinne dieser RL ist. 
Inwieweit eine, vom Lenker mitgeführte, Kopie des Dienst- bzw. Arbeitsvertrages etwaige 
Verwaltungsstrafverfahren abwenden könnte, kann aus Sicht des bmvit nicht beurteilt werden. Ein 
Dienst- bzw. Arbeitsvertrag wird unter Umständen – insb. in Verbindung mit den tatsächlichen 
Gegebenheiten, etwa dem eingesetzten Fahrzeug, der Ladung, etc. – das Vorliegen der 
Voraussetzungen gem. § 19 Abs. 3 Z 7 GütbefG glaubhaft erscheinen lassen, kann jedoch, weil es 
sich bei einem privatrechtlichen Vertrag nicht um ein amtliches Dokument handelt, nicht 
schlechthin zu einem tauglichen Beweismittel erklärt werden. 

2.4.2 Fahrer, die firmeneigene Messgeräte transportieren 

Das Amt der Stmk. LReg fragt an, ob für den Transport von firmeneigenen Messgeräten ein FQN 
notwendig ist. Die Firma, ein Forschungsunternehmen, führt Messungen vor Ort durch und 
transportiert die Geräte sodann wieder an den Firmenstandort zurück. Per Definition würde dieser 
Transport unter den Werkverkehr fallen und es ist daher ein FQN notwendig. Anders würde sich 
die Sachlage darstellen, wenn der Fahrer die Messungen selbst durchführt. Dann wäre von einer 
Ausnahme nach § 19 Abs. 3 Z 7 GütbefG auszugehen. 

Der gegenständliche Transport von firmeneigenen Messgeräten zwecks Durchführung von 
Messungen fällt nach Ansicht des bmvit unter die Ausnahmeregelung des § 19 Abs. 3 Z 7 
GütbefG, wenn die Haupttätigkeit des betreffenden Fahrers nicht das Transportieren des Gerätes, 
sondern die Durchführung von Messungen ist. 

2.4.3 Fahrer von Möbeltransporten 

Das Amt der Oö. LReg und das Amt der Ktn. LReg fragen an, ob Möbeltransporte von der GWB 
bzw. dem GütbefG ausgenommen sind. 
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Da bei der Auslieferung von Möbeln – auch wenn diese am Zielort montiert werden – die 
Lieferungstätigkeit im Vordergrund steht, kommt die Ausnahmeregelung des § 19 Abs. 3 Z 7 
GütbefG nicht zum Tragen. Fahrer von Möbeltransporten benötigen daher einen FQN. 

2.4.4 Fahrer von Autovermietungsunternehmen 

Das Amt der Ktn. LReg fragt an, ob Fahrer, die bei einem Autovermietungsunternehmen 
beschäftigt sind, dem GütbefG bzw. der GWB unterliegen. 

Gemäß § 1 Abs. 1 GütbefG gilt dieses für die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern mit 
Kraftfahrzeugen des Straßenverkehrs oder solchen mit Anhängern, bei denen die Summe der 
höchsten zulässigen Gesamtgewichte insgesamt 3 500 kg übersteigt, durch 
Beförderungsunternehmen und für den Werkverkehr mit solchen Kraftfahrzeugen. Mit Erlass 
GZ. BMVIT-167.530/0014-II/ST5/2008 wurde festgehalten, dass bei Leerfahrten keine Güter 
transportiert werden, weshalb solche Fahrten – unabhängig davon, ob es sich um ein 
Autovermietungsunternehmen oder ein anderes Unternehmen handelt - auch nicht unter den 
Geltungsbereich des GütbefG fallen. Somit benötigen Fahrer, die bei einem Autovermietungs- oder 
sonstigen Unternehmen beschäftigt sind und Überstellungsfahrten ohne Ladung durchführen, 
keinen FQN. 

2.4.5 Fahrer, die bei gemeinnützigen Vereinen beschäftigt sind 

Das Amt der Ktn. LReg fragt an, ob Fahrer, die bei gemeinnützigen Vereinen beschäftigt sind, dem 
GütbefG bzw. der GWB unterliegen. 

Gemäß § 1 Abs. 1 GütbefG gilt dieses für die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern mit 
Kraftfahrzeugen des Straßenverkehrs oder solchen mit Anhängern, bei denen die Summe der 
höchsten zulässigen Gesamtgewichte insgesamt 3 500 kg übersteigt, durch 
Beförderungsunternehmen und für den Werkverkehr mit solchen Kraftfahrzeugen. Mit Erlass 
GZ. BMVIT-167.530/0014-II/ST5/2008 wurde festgehalten, dass bei Privatfahrten Güter nicht 
gewerbsmäßig befördert werden, weshalb solche Fahrten auch nicht unter den Geltungsbereich 
des GütbefG fallen. Somit benötigen Fahrer, die für gemeinnützige Vereine ehrenamtlich und 
unentgeltlich Gütertransporte durchführen, keinen FQN. Betreibt der Verein jedoch ein Gewerbe, 
das dem GütbefG, GelverkG oder KflG unterliegt, so benötigt der dort beschäftigte Lenker, wie 
jeder andere Berufskraftfahrer, einen FQN. 

2.5 Lenker der ASFINAG 
Das Amt der Bgld. LReg fragt an, ob Lenker der ASFINAG einen FQN benötigen. Die Frage wurde 
mit dem Amt der Nö. LReg, schon vorweg diskutiert; die ASFINAG verfügt über einige 
Gewerbeberechtigungen; die Straßenverwaltung an sich ist offenkundig aber keine gewerbliche 
Tätigkeit. 

Da es sich bei der Durchführung von Transporten im Rahmen der Straßenverwaltung um keine 
gewerbliche Tätigkeit handelt, sind solche Güterbeförderungen nicht unter § 1 Abs. 1 GütbefG 
subsumierbar. Aus diesem Grund benötigt ein Lenker der ASFINAG für solche Fahrten auch 
keinen FQN. 
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2.6 Staatsangehörige eines Drittstaates 
Das Amt der Ktn. LReg fragt an, ob Staatsangehörige eines Drittstaates, die als selbstfahrende 
Unternehmer beziehungsweise selbstständige Kraftfahrer in einem Unternehmen mit Sitz in der 
EU oder dem EWR eingesetzt werden, dem Anwendungsbereich des GütbefG des GelverkG bzw. 
der GWB unterliegen. 

Definition „selbstständiger Kraftfahrer“ gemäß RL 2002/15/EG 
„selbstständige Kraftfahrer“ - Alle Personen, deren berufliche Tätigkeit hauptsächlich darin 
besteht, mit Gemeinschaftslizenz oder einer anderen berufsspezifischen 
Beförderungsermächtigung gewerblich im Sinne des Gemeinschaftsrechts, Fahrgäste oder 
Waren im Straßenverkehr zu befördern, die befugt sind, auf eigene Rechnung zu arbeiten, und 
die nicht durch einen Arbeitsvertrag oder ein anderes arbeitsrechtliches Abhängigkeitsverhältnis an 
einen Arbeitgeber gebunden sind, die über den erforderlichen freien Gestaltungsspielraum für die 
Ausübung der betreffenden Tätigkeit verfügen, deren Einkünfte direkt von den erzielten Gewinnen 
abhängen und die die Freiheit haben, als Einzelne oder durch eine Zusammenarbeit zwischen 
selbständigen Kraftfahrern Geschäftsbeziehungen zu mehreren Kunden zu unterhalten.“ 

Selbstständige Kraftfahrer sind selbstfahrende Unternehmer, die gemäß RL 2002/15/EG 
gewerblich Fahrgäste oder Waren im Straßenverkehr befördern. Sie tun dies auf eigene Rechnung 
und es besteht kein arbeitsrechtliches Abhängigkeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber 
beziehungsweise zum Auftraggeber. Sobald ein selbstständiger Kraftfahrer aus einem Drittland 
von einem Unternehmen mit Sitz in der EU eingesetzt wird, ist er kein selbstständiger Kraftfahrer 
mehr, da er dies nicht auf eigene Rechnung tut und ein arbeitsrechtliches Abhängigkeitsverhältnis 
zum Unternehmen als Arbeitgeber besteht. Der betreffende Kraftfahrer benötigt – wie jeder andere 
Berufskraftfahrer – gemäß § 19 GütbefG, § 14a GelverkG beziehungsweise § 44a KflG einen 
FQN. Fährt der selbstständige Kraftfahrer aus einem Drittland im Auftrag eines in der EU 
niedergelassenen Unternehmens, dann ist er als Güter- oder Personenbeförderungsunternehmen 
einzustufen und kann nur dann Beförderungen in Ö. durchführen, wenn er über eine Berechtigung 
gemäß § 7 Abs. 1 Z 2-4 GütbefG oder gemäß § 11 Abs. 1 Z 2-5 GelverkG verfügt 
beziehungsweise eine bilaterale Vereinbarung gemäß § 4 Abs. 1 KflG mit dem betreffenden 
Drittland besteht. 

2.7 Umsetzungsfristen - § 19 Abs. 2 GütbefG und § 14a Abs. 2 GelverkG 
Das Amt der Ktn. LReg fragt an, was Fahrer im grenzüberschreitenden Verkehr beachten müssen. 

Am 10.05.2010 hat das bmvit eine Anfrage betreffend die Problematik, wie mit den von den MS 
unterschiedlich festgesetzten Umsetzungsfristen für den FQN im Rahmen von Verkehrskontrollen 
umzugehen ist, an die Ständige Vertretung Österreichs in Brüssel zwecks Weiterleitung an die EK 
übermittelt. Mit Erlass GZ. BMVIT-167.533/0040-II/ST5/2010 (Stellungnahme der EK zu offenen 
Fragen im Zusammenhang mit der RL 2003/59/EG) hat das bmvit unter Punkt 4 festgehalten, dass 
aus seiner Sicht weitere politische Gespräche zu diesem Thema auf EU-Ebene erforderlich sind 
und bis zur Klärung dieser Problematik die bisherige Rechtsmeinung des bmvit dahingehend 
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aufrecht bleibt, dass auch Berufskraftfahrer aus anderen Mitgliedstaaten im Rahmen des 
grenzüberschreitenden Verkehrs den österreichischen Bestimmungen unterliegen. 

3. GQ und WB 

3.1 GQ 

3.1.1 Anrechnung 

Das Amt der Vbg. LReg geht mangels Differenzierung im § 11 Abs. 4 GWB – davon aus, dass die 
Lehrabschlussprüfung die theoretische Prüfung gemäß § 7 Abs. 1 GWB in jedem Fall ersetzt. Dies 
gilt auch dann, wenn der Schwerpunkt der Ausbildung „Güterbeförderung“ war und der 
Antragsteller die FQ für die „Personenbeförderung“ anstrebt. 

Gemäß § 1 Abs. 1 Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin-Ausbildungsverordnung, BGBl. II 
Nr. 190/2007, ist der Lehrberuf Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin mit einer Lehrzeit von drei 
Jahren und den Schwerpunkten Güterbeförderung (Z 1) und Personenbeförderung (Z 2) 
eingerichtet. Die Ausbildung besteht aus einem allgemeinen Teil, der für alle Lehrlinge, 
unabhängig vom gewählten Schwerpunkt, zu absolvieren ist und einem schwerpunktspezifischen 
Teil. Bei einem Großteil der zu vermittelnden Kenntnisse und Fähigkeiten wird auf die RL 
2003/59/EG verwiesen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein fertig ausgebildeter 
Berufskraftfahrer mit dem Schwerpunkt Güterbeförderung auch den FQN für diesen 
Berufsschwerpunkt anstreben wird, da er die entsprechende Lenkberechtigung für diese 
Führerscheinklasse besitzt. Sollte dennoch der Fall eintreten, dass ein Berufskraftfahrer, der 
sowohl über eine Lenkberechtigung für die Klasse C als auch für die Klasse D verfügt und eine 
Ausbildung mit dem Schwerpunkt Güterbeförderung absolviert hat, vom Bereich Güterbeförderung 
in den Bereich Personenbeförderung wechseln will, ist § 11 Abs. 3 GWB anzuwenden. Der 
Berufskraftfahrer muss dann nur über jene Sachgebiete die GQP ablegen, die den 
fachspezifischen Teil für den Personenkraftverkehr betreffen. 

3.1.2 Ordentlicher Wohnsitz 

Die RL 2003/59/EG verweist diesbezüglich auf die VO (EWG) Nr. 3821/85. Gemäß Artikel 
14 Abs. 3 lit. a) der VO (EWG) Nr. 3821/85 ist der „gewöhnliche Wohnsitz“ der Ort, an dem eine 
Person wegen persönlicher und beruflicher oder nur persönlicher Bindungen, die enge 
Beziehungen zwischen der Person und dem Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich, d.h. während 
mindestens 185 Tagen im Kalenderjahr wohnt. Ist der Ort der beruflichen Bindungen einer 
Person an einem anderen Ort als an jenem ihrer persönlichen Bindungen und hält sie sich daher 
abwechselnd in zwei oder mehr MS auf, ist ihr gewöhnlicher Wohnsitz der Ort ihrer persönlichen 
Bindungen, sofern sie regelmäßig dorthin zurückkehrt. Gemäß Artikel 14 Abs. 3 lit. b VO (EWG) 
Nr. 3821/85 erbringen die Fahrer den Nachweis über ihren gewöhnlichen Wohnsitz anhand aller 
geeigneten Mittel, insbesondere des Personalausweises oder jedes anderen beweiskräftigen 
Dokuments. 
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3.1.3 Staatsangehörige eines Drittlandes – GütbefG 

Das Amt der Vbg. LReg fragt an, ob Liechtensteiner (EWR-Bürger) bzw. Schweizer als 
Drittstaatsangehörige i.S. des § 19c Abs. 2 GütbefG zu sehen sind. In diesem Fall müssten sie – 
trotz Wohnsitz in Liechtenstein bzw. in der Schweiz – die GQP in Ö. ablegen, wenn sie in Ö 
arbeiten. In welcher Form kann Ihnen ein FQN überhaupt ausgestellt werden (mangels Wohnsitz 
gibt es keine Zuständigkeit einer ö. FS-Behörde)? 

Das gleiche Problem stellt sich, wenn ein Drittstaatsangehöriger (zB türkischer Staatsbürger) in der 
Schweiz wohnt und in Ö arbeitet. Auch er müsste laut § 19c Abs. 2 GütbefG die GQP in Ö 
absolvieren. 

Schweiz 
Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Straße, Amtsblatt L 
114/91 vom 30.4.2002, normiert in Artikel 52 Abs. 6 (Entwicklung des Rechts), dass zur Erreichung 
der Ziele dieses Abkommens die Vertragsparteien gemäß dem in Artikel 49 vorgesehenen Zeitplan 
alle erforderlichen Maßnahmen treffen, damit in ihren gegenseitigen Beziehungen gleichwertige 
Rechte und Pflichten gelten wie diejenigen, die in den in Anhang 1 aufgeführten Rechtsakten der 
Gemeinschaft enthalten sind. Mit Beschluss Nr. 1/2009 des Gemischten 
Landverkehrsausschusses Gemeinschaft/Schweiz vom 16.6.2009 wurde Anhang 1 des 
Abkommens dahingehend geändert, dass unter die „Einschlägigen Bestimmungen des 
Gemeinschaftsrechts“ auch die RL 2003/59/EG eingefügt wurde. Das hat zur Folge, dass in der 
Schweiz entsprechende nationale Bestimmungen erlassen werden mussten und Schweizer 
Staatsangehörige und Unternehmen im Zusammenhang mit den Bestimmungen der RL 
2003/59/EG wie Staatsangehörige und Unternehmen eines Mitgliedstaates zu behandeln sind, 
diesen somit gleichgestellt sind. Die Schweiz hat die RL 2003/59/EG in nationales Recht 
umgesetzt. Somit wird ein Schweizer Staatsangehöriger, der in der Schweiz wohnt und bei einem 
österreichischen Unternehmen arbeitet die Prüfung zur Erlangung der GQ in der Schweiz ablegen, 
da Artikel 9 Subabs. 1 RL 2003/59/EG normiert, dass Kraftfahrer, die Staatsangehörige eines 
Mitgliedstaates sind, die GQ in dem MS erhalten, in dem sie ihren ordentlichen Wohnsitz haben. 
Nach Absolvierung der GQ wird ihm ein Schweizer Fähigkeitsausweis ausgestellt. 

Durch das oben zitierte Abkommen ist der Schweizer Fähigkeitsausweis dem 
Fahrerqualifzierungsnachweis gleichgestellt. Gemäß Art 10 Abs. 1 letzter Subabs. RL 2003/59/EG 
werden die von den MS ausgestellten FQN – also auch der Schweizer Fähigkeitsausweis - 
gegenseitig anerkannt. Der Schweizer Fähigkeitsausweis gilt gemäß § 19 Abs. 4 Z 2 GütbefG als 
FQN und ist daher von österreichischen Behörden – bis zum Ablauf seiner Gültigkeit – 
anzuerkennen. 

Was den in der Schweiz wohnhaften türkischen Staatsbürger betrifft, der bei einem 
österreichischen Unternehmen beschäftigt ist, so muss dieser gemäß Artikel 9 Subabs. 2 der RL 
2003/59/EG beziehungsweise gemäß § 19c Abs. 2 GütbefG als Staatsangehöriger eines 
Drittlandes, die GQP in Ö. ablegen. Gemäß § 23 Abs. 3 FSG ist dem Besitzer einer in einem 
Nicht-EWR-Staat erteilten Lenkberechtigung (Türkei beziehungsweise Schweiz) ab Vollendung 
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des 18. Lebensjahres auf Antrag eine Lenkberechtigung im gleichen Berechtigungsumfang zu 
erteilen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Werden die erforderlichen Bedingungen erfüllt, 
kommt es zu einer FS-Umschreibung und er erhält einen österreichischen FS. Sofern der 
betreffende Lenker nur innerstaatlich fährt, kann der FQN von österreichischen Behörden in den 
österreichischen FS eingetragen werden. Fährt ein Lenker aus einem Drittland 
grenzüberschreitend, wird gemäß § 14 Abs. 2 GWB (C-Lenker) die Eintragung des 
Gemeinschaftscodes „95“ auf der Fahrerbescheinigung vorgenommen beziehungsweise gemäß § 
14 Abs. 3 GWB (D-Lenker) ein FQN nach dem Muster der Anlage 4 zur GWB ausgestellt. 

Liechtenstein 
Ein Liechtensteiner Staatsangehöriger, der in Liechtenstein wohnt und bei einem österreichischen 
Unternehmen beschäftigt ist, muss – wie der türkische Staatsbürger als Angehöriger eine 
Drittlandes - gemäß Artikel 9 Subabs. 2 der RL 2003/59/EG beziehungsweise gemäß § 19c Abs. 2 
GütbefG die GQP in Ö. ablegen. § 1 Abs. 4 FSG (FSG) normiert, dass eine von einer zuständigen 
Behörde eines EWR-Staates ausgestellte Lenkberechtigung einer Lenkberechtigung gemäß 
Abs. 3 (eine von der Behörde erteilten gültigen Lenkberechtigung für die Klasse oder Unterklasse, 
in die das Kraftfahrzeug fällt) gleichgestellt ist. Das Lenken von Kraftfahrzeugen mit einer solchen 
Lenkberechtigung ist jedoch nur zulässig, wenn der Lenker das in § 6 Abs. 1 genannte 
Mindestalter (vollendetes 18. Lebensjahr für C-Lenker; vollendetes 21. Lebensjahr für D-Lenker) 
erreicht hat. Dies bedeutet, dass bei Lenkern mit einer Lenkberechtigung aus einem EWR-Staat 
keine FS-Umschreibung erfolgt. Handelt es sich um einen D-Lenker, so kann ihm, auch wenn er 
ausschließlich innerstaatlich fährt, ein FQN nach dem Muster der Anlage 4 zur GWB ausgestellt 
werden. Anders verhält es sich mit der Fahrerbescheinigung für C-Lenker. Diese ist nur für 
grenzüberschreitende Güterbeförderungsfahrten auszustellen, wodurch die Problematik entsteht, 
wie beziehungsweise mit welchem Dokument ein C-Lenker, der Drittlandangehöriger ist, seine FQ 
nachweisen kann, wenn er ausschließlich innerstaatlich fährt. Das bmvit hat eine ähnliche Frage 
im Zusammenhang mit C-Lenkern aus Drittländern im grenzüberschreitenden Werkverkehr, die 
laut Anhang II Abs. 4 der VO 881/92/EWG von allen die Gemeinschaftslizenz betreffenden 
Regelungen und sonstigen Genehmigungspflichten – und somit auch von der 
Fahrerbescheinigung - befreit sind, an die EK gerichtet. In beiden Fällen besteht die Problematik, 
dass nach geltendem EU-Recht eine Fahrerbescheinigung und somit ein FQN – in einem Fall 
aufgrund fehlender Grenzüberschreitung, im anderen Fall aufgrund der Liberalisierung des 
Werkverkehrs - gar nicht ausgestellt werden darf. Mit Erlass GZ. BMVIT-167.533/0040-II/ST5/2010 
(Stellungnahme der EK zu offenen Fragen im Zusammenhang mit der RL 2003/59/EG) hat das 
bmvit unter Punkt 2 festgehalten, dass, da für einen C-Lenker aus einem Drittland im Rahmen des 
grenzüberschreitenden Werkverkehrs keine Fahrerbescheinigung ausgestellt wird, er aber einen 
Fahrerqualifizierungsnachweis benötigt, der Gemeinschaftscode, jedenfalls in Österreich, in den 
Führerschein einzutragen ist; der betreffende Fahrer muss sich also um einen österreichischen 
Führerschein bemühen. In Mitgliedstaaten, die den Fahrerqualifizierungsnachweis gemäß Anhang 
II der RL 2003/59/EG umgesetzt haben, weist dieser die Fahrerqualifizierung eines C-Lenkers aus 
einem Drittland nach. Diese Vorgangsweise ist auch auf C-Lenker, die Drittlandangehörige sind 
und ausschließlich innerstaatlich fahren, anzuwenden. 
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3.1.4 Staatsangehörige eines MS 

Das Amt der Wr. LReg und das Amt der Oö. LReg fragen an, wie ausländische (aus MS der EU) 
GQB behandelt werden sollen, beziehungsweise, ob der FQN in den österreichischen FS 
einzutragen ist. Beispiel: Rumäne absolviert seine GQ in Rumänien. 

Gemäß Artikel 9 Abs. 1 RL 2003/59/EG erhalten Kraftfahrer im Sinne von Artikel 1 Buchstabe a) 
(Staatsangehörige eines Mitgliedstaats) die GQ nach Artikel 5 in dem MS, in dem sie ihren 
ordentlichen Wohnsitz gemäß Artikel 14 der VO (EWG) Nr. 3821/85 (1) haben (siehe Punkt 3.1.2 
„Ordentlicher Wohnsitz“). § 19c Abs. 1 GütbefG beziehungsweise § 14d Abs. 1 GelverkG 
normieren, dass Lenker, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union sind, 
die Prüfung zur Erlangung der GQ in Ö. abzulegen haben, wenn sie ihren Hauptwohnsitz in Ö. 
haben. Im Sinne der RL 2003/59/EG sind die beiden Schritte, Erlangung der GQ, die mit der 
Ausstellung des Befähigungsnachweises zur Bescheinigung der GQ endet, und Ausstellung des 
FQN an den ordentlichen Wohnsitz gebunden und somit nicht voneinander zu trennen. 

Gemäß § 20 Abs. 6 FSG (Lenkberechtigung für die Klasse C und die Unterklasse C1) 
beziehungsweise § 21 Abs. 4 FSG (Lenkberechtigung für die Klasse D) endet die Gültigkeit einer 
in einem anderen EWR-Staat erteilten Lenkberechtigung für die Klasse C, Unterklasse C1 oder 
Klasse D im Fall einer Verlegung des Wohnsitzes (§ 5 Abs. 1 Z 1) nach Ö. zu dem im 
Ausstellungsstaat vorgesehenen Zeitpunkt, die Klasse C und die Klasse D jedoch spätestens fünf 
Jahre, die Unterklasse C1 spätestens zehn Jahre nach Verlegung des Wohnsitzes nach Ö. Das 
bedeutet für das vorliegende Beispiel, dass ein rumänischer Berufskraftfahrer erst nach Verlegung 
seines Wohnsitzes nach Ö. – spätestens nach fünf Jahren - einen österreichischen FS erlangen 
muss. 

Nach § 19c Abs. 1 GütbefG beziehungsweise § 14d Abs. 1 GelverkG muss der rumänische 
Staatsangehörige, dessen ordentlicher Wohnsitz in Ö. gelegen ist, die GQP in Ö. ablegen und 
vorzeitig, auch wenn die Fünfjahresfrist gemäß § 20 Abs. 6 FSG (Klasse C und C1) 
beziehungsweise § 21 Abs. 4 FSG (Klasse D) noch nicht verstrichen ist, einen österreichischen FS 
beantragen. Die österreichischen Behörden tragen dann den FQN (Code „95“) aufgrund der 
vorgelegten Bescheinigung über die GQ in diesen ein. 

Nur wenn der rumänische Berufskraftfahrer gemäß Artikel 14 Abs. 3 lit. b VO (EWG) Nr. 3821/85 
den Nachweis anhand aller geeigneten Mittel, insbesondere des Personalausweises oder jedes 
anderen beweiskräftigen Dokuments erbringen kann, dass sein gewöhnlicher Wohnsitz in 
Rumänien liegt, darf beziehungsweise muss er gemäß Artikel 9 Subabs. 1 RL 2003/59/EG die GQ 
in Rumänien absolvieren. In diesem Fall ist aber auch davon auszugehen, dass er über einen 
rumänischen FS verfügt und die rumänischen Behörden den FQN in seinen rumänischen FS 
eintragen oder ihm einen eigenen FQN ausstellen. 

Gemäß Artikel 10 Abs. 1 RL 2003/59/EG vermerken die zuständigen Behörden der MS ausgehend 
von dem Befähigungsnachweis nach Artikel 6 (GQ) und dem Befähigungsnachweis nach Artikel 
8 (WB) den gemäß Artikel 10 Abs. 2 der RL festgelegten harmonisierten Gemeinschaftscode „95 - 
Kraftfahrer, der Inhaber eines Befähigungsnachweises ist und die Befähigungspflicht gemäß 
Artikel 3 bis zum … erfüllt“ entweder auf dem FS (ö. Variante) oder auf dem „FQN“, der nach dem 
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in Anhang II wiedergegebenen Modell erstellt wird. § 14 Abs. 1 GWB normiert, dass die FS-
Behörde zur entsprechenden FS-Klasse als FQN im FS den Zahlencode „95“ einzutragen hat, 
wenn eine Bescheinigung gemäß § 8 Abs. 2 (GQ) vorgelegt wird oder Bescheinigungen gemäß 
§ 12 Abs. 3 (WB) vorgelegt werden, mit denen Ausbildungseinheiten über eine WB von insgesamt 
35 Stunden innerhalb der letzten 5 Jahre nachgewiesen werden. Gemäß Artikel 10 Abs. 1 letzter 
Subabs. RL 2003/59/EG werden die, in den MS ausgestellten FQNe gegenseitig anerkannt. 

3.2 WB 

3.2.1 Staatsangehörige eines MS 

Das Amt der Wr. LReg und das Amt der Oö. LReg fragen an, wie ausländische (aus MS der EU) 
WBB behandelt werden sollen, beziehungsweise, ob der FQN in den österreichischen FS 
einzutragen ist. Beispiel: Rumäne absolviert seine WB in Rumänien. 

Sofern der rumänische Berufskraftfahrer seinen ordentlichen Wohnsitz in Rumänien hat und bei 
einem österreichischen Unternehmen beschäftigt ist, hat er hinsichtlich des Ausbildungsortes für 
die WB gemäß Artikel 9 Subabs. 3 RL 2003/59/EG beziehungsweise § 19c Abs. 3 GütbefG und 
§ 14d Abs. 3 GelverkG die Wahl, die WB in Ö. oder Rumänien zu absolvieren. Was den Nachweis 
des ordentlichen Wohnsitzes in Rumänien sowie die Ausstellung des FQN betrifft, wurde diese 
Frage unter dem Punkt 3.1.4 „GQ/Staatsangehörige eines MS“ behandelt. 

3.2.2 Bemessung der Stunden – 50 oder 60 Minuten 

Das Amt der Vbg. LReg fragt an, ob die 35 Stunden i.S. des § 12 GWB als volle Stunden (60 
Minuten) zu verstehen sind. 

Da in Anhang 1 Abschnitt 4 der RL 2003/59/EG kein Hinweis zu finden ist, dass es sich um eine 
50-minütige Unterrichtsstunde handelt (wobei anzumerken ist, dass nur in Ö. eine 50-minütige 
Dauer von Schulstunden festgelegt wurde) ist davon auszugehen, dass der Begriff „Stunde“ im 
eigentlichen Sinn des Wortes gebraucht wurde und somit 60 Minuten umfasst. 

4. KFG 

Das Amt der Ktn. LReg fragt an, ob die Ausnahmeregelung von den Bestimmungen über Lenk- 
und Ruhezeiten für Fahrzeuge, die zum Fahrschulunterricht und zur Fahrprüfung zwecks 
Erlangung der Fahrerlaubnis oder eines beruflichen Befähigungsnachweises dienen, gilt. 

Die EU-VO 561/2006 sieht in Artikel 13 die Möglichkeit für die MS vor, bestimmte Fahrzeuge 
auszunehmen. In Artikel 13 Abs. 1 lit. g sind Fahrzeuge genannt, die zum Fahrschulunterricht und 
zur Fahrprüfung zwecks Erlangung des FS oder eines beruflichen Befähigungsnachweises dienen, 
sofern diese Fahrzeuge nicht für die gewerbliche Personen- oder Güterbeförderung benutzt 
werden. 

Diese Ausnahme wurde in Ö. in den Fahrschulbestimmungen in § 114 Abs. 4a KFG umgesetzt. 
Dort wird ausdrücklich zwar nur von Schulfahrten und Prüfungsfahrten sowie von Fahrten zur 
Verbringung des Fahrzeuges an den Ort des Beginnes dieser Fahrten und wieder zurück 
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gesprochen. Jedoch kann die Bestimmung nach Ansicht des bmvit auch auf jene Fahrzeuge 
angewendet werden, mit denen Fahrten im Rahmen von WB-Veranstaltungen durchgeführt 
werden, sofern im Rahmen dieser Fahrten keine gewerbliche Personen- und Güterbeförderung 
erfolgt. 
Die EU-VO 561/2006 gilt gemäß Artikel 4 lit. a nur für zur Personen- oder Güterbeförderung 
verwendete leere oder beladene Fahrzeuge.  
 

In der Anlage wird eine Übersicht über alle geltenden Erlässe der Abteilung II/ST5 – Rechtsbereich 
Straßenverkehr übermittelt. 
 
Für die Bundesministerin: 
Mag. Christian Kainzmeier 

Ihr(e) Sachbearbeiter(in): 
Manon Kianpour 
Tel.Nr.: +43 (1) 71162 65 1706 
E-Mail: manon.kianpour@bmvit.gv.at 

elektronisch gefertigt 
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Anlage 
 
 

GZ Genehmigungs-
datum 

Thema/en 

BMVIT-167.530/0014-II/ST5/2008 2008/06/03 Auslegungsfragen zum GelverkG und 
GütbefG 
o Weitere Betriebstätten gem. § 

6a GütbefG bzw. § 10 Abs. 7 
GelverkG 

o Zuständigkeit für die Erteilung 
der Nachsicht nach § 26 
Gewerbeordnung im 
Zusammenhang mit Gewerben 
nach dem GütbefG und 
GelverkG 

o Ausstellung von beglaubigten 
Auszügen aus dem 
Gewerberegister für den 
Werkverkehr 

o Leerfahrten und Privatfahrten im 
Güterkraftverkehr 

BMVIT-167.533/0011-II/ST5/2008 2009/02/04 FQN für Lenker aus Drittländern 

BMVIT-167.530/0014-II/ST5/2009 2009/08/03 Eintragung des Gemeinschaftscodes 
"95" in die Fahrerbescheinigung 

BMVIT-167.530/0020-II/ST5/2009 2009/09/10 FQN im Werkverkehr 
BMVIT-167.533/0050-II/ST5/2009 2009/09/14 GWB - Länderbesprechung am 

15.9.2009 - Beantwortung des 
Fragenkatalogs 
o Befristung der 

Fahrerqualifizierung 
o Problem des „freiwilligen“ 

Antritts zur C95 Prüfung 
o Antritt zur GQP ohne 

entsprechende 
Lenkberechtigung 

o Ausstellung des Nachweises 
über die absolvierte WB 

o FQN für C-Lenker im Rahmen 
des Werkverkehrs 

o FQN - Datum für die Eintragung 
des Gemeinschaftscodes bei 
Vorlage der Bescheinigung über 
die GQP 

o Aufteilung eines 
Weiterbildungsmoduls auf zwei 
Tage 
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o FQN für Fahrer aus anderen 
MS, die spätere 
Umsetzungsfristen festgelegt 
haben. 

o Teilermächtigungen von 
Ausbildungsstätten für einzelne 
Module 

o Absolvierung von 
Weiterbildungen im Ausland 

o Umgang österreichischer 
Behörden mit 
Weiterbildungsnachweisen, die 
von ausländischen 
Weiterbildungsstätten 
ausgestellt wurden 

BMVIT-167.533/0053-II/ST5/2009 2009/10/07 Antritt zur GQP ohne entsprechende 
Lenkberechtigung 

BMVIT-167.530/0007-II/ST5/2010 2010/04/27 VO (EG) Nr. 1072/2009; neue 
Kabotageregelung für den 
Straßengüterverkehr ab 14. Mai 2010 

BMVIT-167.540/0012-II/ST5/2010 2010/05/10 Anerkennung von 
Nachsichtsbescheiden gemäß § 28 
GewO - § 17 GewO 

BMVIT-167.533/0040-II/ST5/2010 20.04.2011 Stellungnahme der EK zu offenen 
Fragen im Zusammenhang mit der 
RL 2003/59/EG 
o Eintragung des 

Fahrerqualifizierungsnachweise
s auf der Fahrerbescheinigung 
gemäß Artikel 10 Abs. 3 (a) RL 
2003/59/EG 

o Nachweis der 
Fahrerqualifikation durch LKW-
Lenker aus Drittstaaten im 
grenzüberschreitenden 
Werkverkehr 

o Zeitraum für die Absolvierung 
der Weiterbildung 

o Umsetzungsfristen - § 19 Abs. 2 
GütbefG (10.9.2014) und § 14a 
Abs. 2 Gelegenheitsverkehrs-
Gesetz 1996 (GelverkG, 
10.9.2013) – 
Fahrerqualifizierungsnachweis 
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